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 Newsletter 3 | Publity AG 
 
Insolvenzverfahren 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
wir möchten Ihnen mit diesem Newsletter wichtige Informationen bzgl. der Anleihe 
2020/2025 (ISIN: DE000A254RV3) der publity AG („publity“) zukommen lassen. 
 
 
AG Frankfurt/Main eröffnet Insolvenz 
 
Das Amtsgericht Frankfurt/Main hat wie erwartet am 12.11.2025 das 
Insolvenzverfahren über das Vermögen der publity AG unter dem Aktenzeichen 810 
IN 1685/25 eröffnet. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter ist Rechtsanwalt Dr. Lason 
Gutsche, Hynspergstraße 24, 60322 Frankfurt am Main, bestellt worden. Ab sofort 
ist nur noch der Insolvenzverwalter befugt, über die Konten der Gesellschaft zu 
verfügen.   
 
Gläubigerversammlungen  
 
Wir gehen davon aus, dass spätestens in drei Monaten das „reguläre“ 
Insolvenzverfahren eröffnet werden wird. Anschließend wird es zu einer gerichtlich 
einberufenen Versammlung der Anleiheinhaber kommen, auf der diese die 
Möglichkeit haben, einen gemeinsamen Vertreter zu wählen. Aufgrund der unklaren 
Aussichten in Bezug auf eine eventuelle Insolvenzquote ist nicht unbedingt damit zu 
rechnen, dass sich hierzu ein Kandidat finden wird. Sollte kein Kandidat gewählt 
werden, müssen sämtliche Gläubiger ihre Forderungen individuell zur 
Insolvenztabelle anmelden. Sofern dies der Fall sein sollte, werden wir unseren 
Mitgliedern ein kostenloses Formular zur Forderungsanmeldung zukommen lassen. 
Im Anschluss an die Gläubigerversammlung der Anleiheinhaber wird es zu einer 
Insolvenzgläubigerversammlung kommen, an der sämtliche Gläubiger – im Falle 
einer Wahl eines gemeinsamen Vertreters der Anleiheinhaber würde dieser die 
Anleiheinhaber vertreten -, teilnehmen dürfen. Auf dieser Versammlung muss der 
(bisher vorläufige) Insolvenzverwalter in seinem Amt bestätigt werden. Zuvor wird 
dieser einen Bericht über die Situation der Gesellschaft erstatten. Ferner können noch 
diverse Beschlüsse, u.a. die Wahl eines Gläubigerausschusses, gefasst werden.  
 
Kostenlose Stimmrechtsvertretung der SdK  
 
Die SdK bietet für die kommenden Gläubigerversammlungen eine kostenlose 
Stimmrechtsvertretung an. Eine entsprechende Vollmacht ist auf unserer Homepage 
unter www.sdk.org/publity abrufbar. Bitte senden Sie diese per Mail an 
info@sdk.org.   
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Für Rückfragen stehen wir unseren Mitgliedern unter 089 / 2020846-0 oder 
info@sdk.org gerne zur Verfügung.  
 
München, den 17.11.2025  
SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. 

Hinweis: Die SdK ist Anleiheinhaber der Emittentin! 

 


